
 

 

 

Fach     
Gesamt- 
stunden 

Klausurstunden 
Unterrichts- 
stunden 

Lernziele Lehrinhalt LVS 

   

 Stand:  

  

 

Die Studierenden sollen umfas-
send die Arten, Regelungsge-
genstand und Wirksamkeit von 
Verwaltungsakten beherrschen 
und auf unbekannte Sachverhal-
te praxisgerecht anwenden kön-
nen (3)  

1 Steuerverwaltungsakte 

1.1 Begriff, § 118 AO 
Arten 
Form 
Wirksamkeit, § 124 AO 

1.2 Nebenbestimmungen, § 120 AO 

1.3 Rechtswidrigkeit von Verwal-
tungsakten 
Folgen der Nichtigkeit, § 125 AO 
und Rechtswidrigkeit, §§ 126, 
127 AO 

2 

Die Studierenden sollen die Ver-
waltungsakte unter dem Blick-
winkel der einzelnen Korrektur-
tatbestände einordnen können, 
die Tatbestandsmerkmale und 
unterschiedliche Struktur der 
einzelnen Korrekturtatbestände 
beherrschen und auf unbekannte 
Sachverhalte anwenden können 
(3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Studierenden sollen im Zu-
sammenhang mit Schreib- und 
Rechenfehlern die Grundzüge 

2 Korrektur von Steuerverwal-
tungsakten 

2.1 System der Korrektur von Steu-
erbescheiden und ihnen gleich-
gestellten VA’en, §§ 172 ff., 164 
165 AO 

Steuerfestsetzung unter Vorbe-
halt der Nachprüfung und Ände-
rung, § 164 AO 

2.2 Änderung bei vorläufiger Steuer-
festsetzung 
§ 165 Abs.2 AO 

2.3 Änderung bei Zustimmung des 
Steuerpflichtigen, § 172 Abs.1 
S.1 Nr.2a AO 

2.4 Änderung bei sachlich unzustän-
diger Behörde, § 172 Abs.1 Nr.2b 
AO 

2.5 Änderung bei Einsatz unlauterer 
Mittel, § 172 Abs.1 S.1 Nr.2c AO 

2.6 Änderung wegen nachträglich 
bekannt gewordener Tatsachen 
§ 173 AO 

2.7 Änderung wegen Schreib- oder 
Rechenfehlern in der Steuerer-
klärung, § 173a AO bzw. bei Er-

(23) 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

2 
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4 
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der offenbaren Unrichtigkeit ver-
stehen. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

Die Studierenden sollen materiel-
le Fehler von Fehlern, die zu 
einer eigenständigen Korrektur 
führen, unterscheiden können 
und die Möglichkeiten der Mitbe-
richtigung auf konkrete und auch 
unbekannte Fälle sachgerecht 
anwenden können (3)  

 

lass des VA, § 129 AO 

2.8 Änderung wegen widerstreitender 
Steuerfestsetzung, § 174 AO 

2.9 Folgeänderung aufgrund Grund-
lagenbescheides, § 175 Abs.1 
S.1 Nr.1 AO 

2.10 Änderung wegen eines rückwir-
kenden Ereignisses 
§ 175 Abs.1 S.1 Nr.2 AO 

2.11 Änderung aufgrund Datenüber-
mittlung Dritter, § 175b AO 

2.12 Vertrauensschutz § 176 AO 

2.13 Mitberichtigung materieller Fehler  
§ 177 AO 

 

 

 

 

2.14 Korrektur sonstiger Verwaltungs-
akte, §§ 130, 131 AO 

 

 

2 

3 

 

3 
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 3 Übungen 11 

  

 

4 Bearbeiten der Lehrgangsklausur 
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Die Lehrinhalte werden unterstützt durch: 

 - ein unterrichtsbegleitendes Skript 

- gesonderte Übungsaufgaben zur Verarbei-
tung behandelter Lehrinhalte 

- eigenständig zu bearbeitende Hausaufga-
ben zur Vertiefung der behandelten 
Lehrinhalte 
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Stand: 05/24 

 

Fach     
Gesamt- 
stunden 

Klausurstunden 0 
Unterrichts- 
stunden 

Lernziele Lehrinhalt LVS 

Die Teilnehmenden können aus 
den vermittelten Lerninhalten 
Handlungsstrategien ableiten 
und diese anwenden (z. B. in 
Diskussionen, Rollenspielen / 
Praxissimulationen, Projektarbei-
ten, Übungen, Präsentationen 
etc…). 

 

Die Teilnehmenden 

- haben ein Bewusstsein für 
Veränderungsprozesse in Ge-
sellschaft und Verwaltung(1) 

- haben ein Bewusstsein für die 
eigene Veränderungsbereit-
schaft(3) 

- Kennen Instrumente zum 
Selbstmanagement(2) 

- kennen Grundlagen der Ge-
staltung von Veränderungs-
prozessen(2) 

- können Veränderungen in so-
zialen Systemen (z.B. Finanz-
verwaltung) mittels systemi-
scher Modelle analysieren 
und planen(2) 

- beteiligen sich kritisch & kon-
struktiv an Veränderungspro-
zessen(3) 

- erkennen Probleme und kön-
nen deren Lösungsbedarf ein-
schätzen(3) 

- kennen die Notwendigkeit 
kreativen Denkens und Mög-
lichkeiten der Ideenverwal-
tung in der Finanzverwal-
tung(2) 

- setzen sich mit der Bedeu-
tung des kreativen Prozesses 
auseinander(2) 

- kennen klassische und agile 
Methoden zur Ideenfindung 

1 Veränderungsprozesse in Gesell-
schaft und Verwaltung  

1.1 Digitalisierung 

1.2 Demografischer Wandel 

2 Veränderungen und Innovationen 
in der Finanzverwaltung  

2.1 Veränderungen und deren Zielset-
zungen in der Finanzverwaltung  
z. B. RMS, E-Akte, NACHDIGAL, 
RABE etc… 

2.2 Nutzen, Methoden und Instrumente 
des innovativen Denkens in der Fi-
nanzverwaltung z.B. zur Ideenfin-
dung für neue Lösungen für verän-
derte Anforderungssituationen. 

2.3 Planung und Ablauf von Verände-
rungsprozessen 

3 Klassische und agile Ansätze zur 
Problembewältigung und Neue 
Arbeitsformen  

3.1 Erkennen und Bewerten von Proble-
men 

3.2 Kreativer Prozess und Problemlö-
sungszyklus  

3.2.1 Klassische und agile Problemlösung 
für Individuen und Gruppen 

4 Individueller Umgang mit Verän-
derungen  

4.1 Eigene Einstellung zu Veränderun-
gen 

4.2 Umgang mit Stress  

4.2.1 Stressoren und Ressourcen 

4.3 Das Stressmodell nach Lazarus 

4.3.1 Das Stressmodell nach Kaluza 

4.3.2 Individuelle Stressverstärker 

 

2 
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und Problemlösung, können 
diese anwenden und die Ar-
beitsergebnisse ziel- und ad-
ressatengerecht präsentie-
ren(4) 

- können den Zusammenhang 
zwischen Veränderungen und 
Stress herstellen und individu-
elle Maßnahmen zur Stress-
bewältigung ableiten(4) 

- können aufbauend auf den 
o. a. Grundlagen anhand ei-
ner gegebenen Situation 
Handlungsmöglichkeiten auf-
zeigen(3) 

4.4 Zeit- / Selbstmanagement in Stu-
dium und Berufspraxis 

4.5 Individuelle Maßnahmenplanung 
zum Umgang mit Stress unter An-
wendung von Zeitplanungsinstru-
menten und Problemlösetechniken  

 

 



 

 

 

Fach     
Gesamt- 
stunden 

Klausurstunden 
Unterrichts- 
stunden 

Lernziele Lehrinhalt LVS 

   

 Stand:  

  

Die Studierenden sollen 

- die unterschiedlichen Bewer-
tungsverfahren für bebaute 
Grundstücke kennen und zu-
treffende Wertermittlungen 
durchführen können (3) 

 

 

 

 

 

 

- Sonderfälle der Grundbesitz-
bewertung ausgehend von 
den zivilrechtlichen Grundla-
gen kennen und die Bewer-
tung in verschiedenen Fallge-
staltungen durchführen kön-
nen (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Grundbesitzbewertung 

1.1 Bewertung im Sachwertverfahren 
§§ 189 - 191 BewG 

1.1.1 Ermittlung des Gebäudesach-
werts 
§§ 189, 190 BewG 

1.1.2 Ermittlung der Regelherstel-
lungskosten 

1.1.3 Alterswertminderung 

1.1.4 Wertzahlen 
§ 191 BewG 

1.1.5 Ermittlung des Bodenwerts 

1.1.6 Bewertung der Außenanlagen 

1.2 Bewertung in Erbbaurechtsfällen 
§§ 192 - 194 BewG 

1.2.1 Begriff des Erbbaurechts 

1.2.2 Bewertung des Erbbaurechts 
§ 193 BewG 

1.2.3 Bewertung des Erbbaugrund-
stücks 
§ 194 BewG 

1.3 Grundstücke im Zustand der Be-
bauung 
§ 196 BewG 

1.3.1 Anwendungsfälle 

1.3.2 Wertermittlung 
  

5 

- unter Einbeziehung der im 
Ertragsteuerrecht erlangten 
Kenntnisse den für die ErbSt 
benötigten Betriebsvermö-
genswert sachgerecht im ver-

2 Betriebsvermögen 
 
Ermittlung des Betriebsvermö-
genswerts für Einzelunternehmen  

4 
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Bewertung Grundstudium 2A 

4 

28 

Bewertungsrecht, Erb-
schaftsteuer, Grunderwerb-
steuer 

24 
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einfachten Ertragswertverfah-
ren ermitteln können (3)  

2.1 Begriff und Umfang des Betriebs-
vermögens 
§§ 95, 96 BewG 

2.2 Bewertungsgrundsätze bei Be-
triebsvermögen 
§ 109 BewG 

2.3 Feststellungsverfahren 
§ 151 BewG 

2.4 Anwendung des vereinfachten 
Ertragswertverfahrens 
§ 199 BewG 

2.4.1 Wertermittlung im vereinfachten 
Ertragswertverfahren 
§ 200 BewG 

2.4.2 Ermittlung des Jahresertrags 
§ 201 BewG 

2.4.3 Betriebsergebnis 
§ 202 BewG 

 

- unter Einbeziehung der im 
Ertragsteuerrecht erlangten 
Kenntnisse den für die ErbSt 
benötigten Betriebsvermö-
genswert sachgerecht im ver-
einfachten Ertragswertverfah-
ren unter Berücksichtigung 
des Mindestwerts, auch ohne 
Vorliegen einer Zwischen-
bilanz, ermitteln zu können (3) 

3 Betriebsvermögen 
 
Ermittlung des Betriebsvermö-
genswerts für bilanzierende Ein-
zelunternehmen 
§§ 95 – 109 BewG 

3.1 Ermittlung des Substanzwerts 

3.2 Ansatz und Bewertung der Be-
sitzposten 

3.3 Ansatz und Bewertung der 
Schuldposten 

3.4 Ableitung vom letzten Bilanzstich-
tag 

5 

 4 Übungen zum Lehrstoff 10 

 5 Klausur bearbeiten 4 
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Die Lehrinhalte werden begleitet durch: 

 

 - Arbeitsunterlagen als unterrichtsbeglei-
tende Kombination von Lehrinhalten und 
Übungen 

- Übungsaufgaben zur Verarbeitung und 
Vertiefung eines ausgewählten Stoffgebie-
tes 

- Hausaufgaben zur eigenständigen Bear-
beitung als Vertiefung der bisher behandel-
ten Lehrinhalte 

 
 
 
 
  

  



 

 

Fach     
Gesamt- 
stunden 

Klausurstunden 
Unterrichts- 
stunden 

Lernziele Lehrinhalt LVS 

   

 Stand:  

  

Die Studierenden sollen die Um-
setzung berichtigter Bilanzen in 
das Buchführungswerk der be-
troffenen und darauffolgenden 
Perioden kennen lernen (2) 

1 Buchführungstechnik 

1.1 Berichtigungsbuchungen 

1.2 Bilanzenzusammenhang mit Ka-
pitalangleichung 

3 

Die Studierenden sollen die we-
sentlichen Zuordnungsprinzipien 
von Vermögen und Schulden und 
den formalen Ausweis in der Bi-
lanz kennen lernen (2) 

2 Bilanzierung / Ansatzvorschrif-
ten 
(§ 252 HGB) 

2.1 Bilanzierungsgrundsätze 

2.1.1 Vollständigkeit 

2.1.2 Bilanzklarheit und Bilanzwahrheit 

2.1.3 Realisationsprinzip, Vorsichts-
prinzip, Imparitätsprinzip 

2.1.4 Maßgeblichkeit der Handelsbi-
lanz 
(§ 5 Abs. 1 EStG) 

2.1.5 Bilanzierungsgebote 

2.1.6 Bilanzierungsverbote 

2.1.7 Bilanzierungswahlrechte 

2.1.8 Stichtagsprinzip/Wertaufhellung 

2.2 Zurechnung von Wirtschaftsgü-
tern 
(§ 39 AO) 

2.2.1 Zivilrechtliches Eigentum 

2.2.2 Finanzierungsleasing über be-
wegliche Wirtschaftsgüter 

6 

Die Studierenden sollen die 
Grundlagen der Inventur und des 
Jahresabschlusses anhand von 
Übungsfällen kennen lernen und 
auf konkrete Fälle sach- und 
formgerecht übertragen können 
(3) 

3 Bilanzierung / Bewertung 

3.1 Grundsatz der Einzelbewertung 
(§ 252 Abs. 1 HGB) 

3.2 Gruppenbewertung 
(§ 240 Abs. 4 HGB) 

3.3 Bewertungsmaßstab 
(§ 253 HGB; § 6 Abs. 1 EStG) 
 

3 
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Bilanzsteuerrecht Grundstudium 2A 
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3.3.1 Anschaffungskosten 
(§ 255 Abs. 1 HGB) 

3.3.2 Boni 

3.3.3 Durchschnittswert 
(§ 240 Abs. 4 HGB) 

3.3.4 Teilwert (§ 6 Abs. 1 EStG) 

 

Die Thematik der Anzahlungen 
soll sachgerecht in die Struktur 
der periodengerechten Ge-
winnermittlung eingeordnet wer-
den können (2) 

4 Anzahlungen 2 

Die Studierenden sollen die 
Grundsätze der Verlagerung 
bzw. Verschiebung der Versteue-
rung von aufgedeckten stillen 
Reserven kennen lernen (2) 

5 Rücklage nach § 6b EStG 
(ohne § 6b Abs. 10 EStG) 

 

5 

 6 Übungen zum Lehrstoff 11 

 7 Bearbeiten der Klausur 

Die Lehrinhalte werden begleitet durch: 
- Arbeitsunterlagen 
- Übungsaufgaben 
- Hausaufgaben 

4 

  



 

 

Fach     
Gesamt- 
stunden 

Klausurstunden 
Unterrichts- 
stunden 

Lernziele Lehrinhalt LVS 

   

 Stand:  

  

Der Unterschied zwischen Ermitt-
lungszeitraum und Veranla-
gungszeitraum soll klar erkannt 
werden. Die Anwendungsfälle für 
ein vom Kalenderjahr abweichen-
des Wj. und die sich daraus er-
gebenden Auswirkungen sollen 
sicher beherrscht werden. (3) 

1 Sachliche Steuerpflicht 

1.1 Ermittlungszeitraum Wirtschafts-
jahr 
(§ 4a Abs. 1 EStG) 

1.1.1 Abweichendes Wirtschaftsjahr 

1.1.2 Rumpfwirtschaftsjahr 

1.2 Zurechnung von Einkünften 
(§ 4a Abs. 2 EStG) 

2 

Die Umsetzung der Buchfüh-
rungstechnik auf die Gewinner-
mittlungstechniken soll sicher be-
herrscht werden. Die Studieren-
den sollen in der Lage sein, die 
Auswirkungen von materiellen 
Änderungen auf den erklärten 
Gewinn sicher umsetzen zu kön-
nen. (3) 

2 Gewinnermittlung durch Be-
triebsvermögensvergleich 

2.1 Ermittlungsformel 
(§ 4 Abs.1 S. 1 EStG) 

2.2 Gewinnberichtigungen nach der 
sog. Bilanzpostenmethode (einfa-
che und schwierige Fälle) 

2.2.1 Änderung von Schlussbilanzan-
sätzen 

2.2.2 Änderung von Anfangsbilanzan-
sätzen 

2.3 Gewinnberichtigungen nach der 
G + V-Methode 

8 

Das komplexe Wirtschaftsgut 
„Gebäude“ soll mit Hilfe von 
praktischen Beispielen in seiner 
besonderen Problematik erkannt 
werden. Die eigenständigen Ab-
schreibungseinheiten sollen klar 
fixiert werden können. (3)  

 

 

 

 

 

3 Steuerliche Behandlung von 
Gebäuden 

3.1 Begriff des Gebäudes 

3.2 Grundsatz: Gebäude als einheitli-
ches Wirtschaftsgut 

3.3 Ausnahme: selbständige Gebäu-
deteile 

3.3.1 Betriebsvorrichtungen 
(§ 68 Abs. 2 Nr. 2 BewG) 

3.3.2 Laden- und ähnliche Einbauten 

3.3.3 Unterschiedlich genutzte Gebäu-
deteile 

5 
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Einkommensteuer Grundstudium 2A 

4 
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Die Studierenden sollen die vom 
Grund und Boden abzugrenzen-
den selbständigen WG sicher er-
kennen und die dem Grund und 
Boden zuzurechnenden Anschaf-
fungskosten bestimmen können. 
(3)  

Die unterschiedlichen Vorausset-
zungen für die einzelnen Ge-
bäude-AfA-Arten sollen be-
herrscht und sicher auf Anwen-
dungsfälle übertragen werden. (3)  

 

Die Studierenden sollen die Be-
sonderheiten der Grund-AfA-Be-
messungsgrundlagen für Ge-
bäude kennen lernen und sicher 
auf praktische Anwendungsfälle 
übertragen können.  
Daneben sollen die Auswirkun-
gen bei unentgeltlichen bzw. teil-
entgeltlichen Grundstücksüber-
tragungen auf die Gebäude-AfA-
BMGr erkannt und umgesetzt 
werden können (3)  

 

 

 

 

 

Die Fälle, in denen es zu einer 
nachträglichen Änderung der Ge-
bäude-AfA-BMGr kommt, sollen 
sicher erkannt werden. Die Re-
geln, wie die weitere Gebäude-
AfA vorzunehmen ist, werden an-
hand von Fällen eingeübt. Die 
Grundsätze zur Abgrenzung von 
 

(§ 7 Abs. 5b EStG) 
 

3.4 Abgrenzung des Gebäudes von 
Grund und Boden und anderen 
selbständigen Wirtschaftsgütern 

3.4.1 Selbständige Außenanlagen 

3.4.2 Erschließungs- und Anliegerbei-
träge 

3.5 Absetzung für Abnutzung (AfA) 

3.5.1 Lineare AfA 
(§ 7 Abs. 4 EStG) 

3.5.2 „Degressive“ AfA nach § 7 Abs. 5 
Nr. 2, Nr. 3 EStG und AfA in fal-
lenden Beträgen nach § 7 
Abs. 5a EStG  

3.5.3 Sonderabschreibung (Hinweis) 
und erhöhte Absetzung (insb. 
§ 7b EStG) 

3.5.4 Absetzung für außergewöhnliche 
Abnutzung 
(§ 7 Abs. 1 S. 7 EStG) 

3.6 Bemessungsgrundlage für die 
AfA 

3.6.1 Anschaffungskosten - abschlie-
ßende Darstellung 
(§ 255 Abs. 1 HGB) 

3.6.2 Herstellungskosten 
§ 255 Abs.2 HGB 
abschließende Darstellung ein-
schließlich 

3.6.2.1 Abbruchfälle (Abbruchkosten) 

3.6.2.2 Abfindungszahlungen für vorzei-
tige Räumung des Grundstücks 

3.6.3 Übernahme der AfA-Bemes-
sungsgrundlage durch den unent-
geltlichen Erwerber 
(§ 11d EStDV) 
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Erhaltungsaufwand und nach-
träglichen HK bei Gebäuden sol-
len beherrscht werden. (3)  

 
 

Die Studierenden sollen die 
Fälle, in denen Grundstücksent-
nahmegewinne steuerfrei sind er-
kennen können (2)  

3.6.4 Teilentgeltlicher Erwerb von Ge-
bäuden des Privatvermögens 

3.7 Änderung der Bemessungs-
grundlage 
 

3.7.1 Bei nachträglichen Herstellungs-
kosten 
 

3.7.1.1 Abgrenzung Erhaltungsauf-
wand/Herstellungsaufwand 

3.7.1.2 Anbauten, Ausbauten und Erwei-
terungen 
(§ 255 Abs. 2 S. 1 HGB) 

3.7.1.3 Anschaffungsnahe Aufwendun-
gen 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG) 

3.7.2 AfA nach AfaA bzw. Teilwertab-
schreibung 
(§ 11c Abs. 2 EStDV) 

3.7.3 AfA nach Nutzungsänderungen 

3.7.3.1 Nach Einlage 
(§ 7 Abs. 1 S. 5 EStG) 
und Entnahme 

3.7.3.2 Nach sonstigen Nutzungsände-
rungen 

3.7.4 „Steuerfreie“ Grundstücksentnah-
men 
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1 

Die Auswirkungen einer teilent-
geltlichen Überlassung von 
Wohnraum soll den Studierenden 
bekannt sein (2)  

4 Verbilligte / unentgeltliche 
Überlassung von Wohnraum 
(§ 21 Abs. 2 EStG) 

1 

Die Studierenden sollen zwi-
schen Fällen des Zuwendungs- 
und Vorbehaltsnießbrauchs an 
Grundstücken unterscheiden 
können (1)  
Die steuerlichen Folgen bei 

5 Nutzungsrechte an Grundstü-
cken im Privatvermögen (nur 
als Hinweis) 

5.1 Zuwendungsnießbrauch 

5.2 Vorbehaltsnießbrauch 

2 
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Nießbrauchsvereinbarungen im 
Grundstücksbereich können um-
gesetzt werden (1)  

 

 6 Verträge unter nahen Angehö-
rigen 

7 Übungsfälle zum Lehrstoff 

 

2 

 

14 

 8 Bearbeiten der Klausur 4 

Die Lehrinhalte werden unterstützt durch: 

- unterrichtsbegleitende ARBEITSBLÄT-
TER mit Übersichten, Beispielen und 
Aufgaben 

- gesonderte ÜBUNGSAUFGABEN zur 
Verarbeitung behandelter Lerninhalte 

- eigenständig zu bearbeitende HAUS-
AUFGABEN zur Vertiefung der behan-
delten Lehrinhalte 



 

 

 

Fach     
Gesamt- 
stunden 

Klausurstunden 3 
Unterrichts- 
stunden 

Lernziele Lehrinhalt LVS 

   

 Stand:  

  

Die Studierenden sollen 

- die Einteilung und Anwen-
dungsbereiche der Wirt-
schaftswissenschaften ken-
nen und die Finanzwissen-
schaft einzuordnen wissen (1) 

- die Kernelemente staatlichen 
Wirtschaftens verstehen und 
das Wesen der Problematik öf-
fentlicher Güter begreifen (2) 

 

 
 

- den Begriff der Effizienz ken-
nen lernen (1) 

 

- die volkswirtschaftlichen Strom-
größen in Form des Wirt-
schaftskreislaufs sowie in der 
Kontendarstellung des ESVG 
darstellen und den Staatssek-
tor richtig in das ESVG einord-
nen können (3) 

 

 

- das Steuer-Transfer-System 
als wichtigstes Instrument der 
sozialstaatlichen Umverteilung 
verstehen (2) 

- die Rechengröße BIP und 
Volkseinkommen ermitteln (3)  

1 Einführung 

1.1 Abgrenzung der Wirtschaftswis-
senschaften 

1.2 Gütermärkte, Knappheitsphäno-
mene 

1.2.1 private Güter 

1.2.2 öffentliche Güter 

1.3 Ziele der FiWi (Staatsbegriff) 

1.3.1 Stabilisierungsziele 
(magisches Viereck) 

1.3.2 Verteilungsziele 

1.3.3 Allokationsziele 

1.4 ökonomisches Prinzip 
 
 

2 Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnung 

2.1 Wirtschaftskreislauf in Konten-
form 

2.1.1 Darstellung 

2.1.2 Erweiterter Wirtschaftskreislauf 

2.2 Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nung (VGR) 

2.2.1 Produktionskonto und Produkti-
onswert 

2.2.2 Bruttoinlandsprodukt und Ein-
kommensgrößen 

2.2.3 Nominale und reale Größen 

2.2.4 Drei Berechnungsarten des BIP 
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- Aufgaben und Ziele der Wirt-
schaftspolitik verstehen (2) 

- Voraussetzungen für die Funk-
tionsfähigkeit der Marktwirt-
schaft sowie die Pfeiler der so-
zialen Marktwirtschaft kennen 
(2) 

- Zusammenwirken von Angebot 
und Nachfrage und die Preisbil-
dung in Abhängigkeit der jewei-
ligen Marktform verstehen(2) 

- Gründe für staatliches Eingrei-
fen benennen und argumenta-
tiv unterlegen können (2) 

- Marktkonformität als Kriterium 
für staatliche Eingriffe in die 
Wirtschaft kennen (1) 

3 Ordnungspolitik 

3.1 soziale Marktwirtschaft 

3.2 Annahmen des vollkommenen 
Marktes 

3.3 Preisbildung auf Märkten 

3.4 Marktunvollkommenheiten 

3.5 Wettbewerbspolitik 

3.6 Marktkonformität 

3 

- die wirtschaftspolitische Bedeu-
tung einer unabhängigen Geld-
politik verstehen(1) 

- den Mechanismus der Geld-
schöpfung verstehen(2) 

- die geldpolitischen Ziele und 
Mittel der EZB ordnen und ver-
stehen(2) 

- aktuelle Maßnahmen zur Regu-
lierung der Finanzmärkte disku-
tieren können(1) 

4 Geldpolitik 

4.1 Unabhängigkeit der Zentralbank 
(EZB) 

4.2 Geldkreislauf und Geldschöpfung 

4.3 Geldpolitische Ziele und Instru-
mente 

4.4 Finanzmarktregulierung und Si-
cherung der Währung 

4.5 Geldmengenwachstum und Infla-
tion 

6 

- die öffentlichen Abgaben und 
ihre Wirkungen richtig zuord-
nen können (2) 

- die Steuertarife kennen und be-
schreiben können (3) 

- die Wirkung der Besteuerung 
verstehen und auf die 

5 Budgetpolitik 

5.1 öffentliche Einnahmen 

5.1.1 Entwicklung (Steuerschätzung) 

5.1.2 Arten, öffentliche Abgaben 

5.1.3 Einteilung der Gebühren und Bei-
träge 

8 
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einzelnen Steuerarten anwen-
den können (3) 

 

 

- die Ausgabenentwicklung öf-
fentlicher Haushalte erklären 
können und Reformansätze 
kennen (2) 

- die Wirkungen öffentlicher Aus-
gaben verstehen (2) 

 
 

- den Schuldenstand der ver-
schiedenen öffentlichen Haus-
halte kennen (1) 

- Sinn und Grenzen öffentlicher 
Verschuldung begründen kön-
nen (2) 

- aktuelle Entwicklungen im 
Zuge der Schuldenkrise disku-
tieren können (2) 

5.1.4 Einteilung der Steuern 
 
Steuerrechtfertigungslehre 
Steuerwirkungslehre 
Steuertariflehre 

5.2 Öffentliche Ausgaben 

5.2.1 Entwicklung (Wagner’sches Ge-
setz) 

5.2.2 Arten, Wirkungen 
 
Personalquote 
Subventionen und Transferquote 
Investitionsquote 
Zinsquote 

5.3 öffentliche Verschuldung 

5.3.1 Gesamtverschuldung 

5.3.2 Nettoneuverschuldung 
im Bund 
im Freistaat Bayern 

5.3.3 Schuldenbremse 

5.3.4 Konvergenzkriterien 

5.3.5 Stabilitäts- und Wachstumspakt 

5.3.6 Bonität und Länderrating 

5.3.7 Staatsbankrott und IWF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stabilisierung und Wachstum 
als wirtschaftspolitische Ziele 
begründen können (2) 

 

- die verschiedenen Ausrichtun-
gen der Wirtschaftspolitik ken-
nen und diskutieren können (2) 

6 Konjunktur- und Wachstums-
politik 

6.1 Konjunkturschwankungen und 
Trends 

6.2 Multiplikator 

6.3 Stabilisierungspolitik 

6.3.1 nachfragetheoretisch 

6.3.2 angebotstheoretisch 

3 

 7 Übungen und Klausurvorberei-
tung 
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Fach     
Gesamt- 
stunden 

Klausurstunden 
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Die Studierenden sollen: 1 Einführung 
Unterrichtsmaterial für den ge-
samten Stoff: 
Unterrichtssammlung für den ge-
samten Stoff 

1.1 Überblick über die Gesellschafts-
arten 

1.2 Rechtsgrundlagen 

2 

 

- die BGB-Gesellschaft als 
Grundform der Personenge-
sellschaft genau vorgestellt be-
kommen und danach in der 
Lage sein, Fälle, die sowohl 
das Innen- als auch das Au-
ßenverhältnis betreffen, zu lö-
sen (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- die Besonderheiten der OHG 
kennen lernen (2)  

2 Personengesellschaften 

2.1 Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
§ 705 BGB 

2.1.1 Zweck i.S.v. 
§ 705 BGB 

2.1.2 Gründung 

2.1.3 Geschäftsführung 
§ 715 BGB 
Vertretung 
§ 720 BGB 

2.1.4 Gesellschaftsvermögen 
§ 713 BGB 

2.1.5 Haftung 
§ 721 BGB 

2.1.6 Gewinn- und Verlustbeteiligung 
§§ 718, 709 Abs. 3 BGB 

2.1.7 Eintritt 
§ 712 Abs. 2 BGB 

2.1.8 Ausscheiden / Wechsel eines 
Gesellschafters 
§§ 712 Abs. 1, 728 BGB 

2.1.9 Tod eines Gesellschafters 
§ 723 Abs. 1 Nr. 1 BGB 

2.1.10 Auflösung 
§ 729 BGB 

2.2 Offene Handelsgesellschaft 
§ 105 Abs.1 HGB 

2.2.1 Zweck 

5 
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- die Besonderheiten der KG 
verstehen. Hierbei sollen die 
Auswirkungen von Einlagen 
und deren Rückerstattung auf 
die Haftung verstanden werden 
(3)  

 

 

 

 

 

 

 

§§ 105, 107 HGB 

2.2.2 Gründung 
§§ 105 Abs.3 HGB, 705 BGB 

2.2.3 Geschäftsführung 
§ 116 HGB 
Vertretung 
§ § 124 HGB 

2.2.4 Gesellschaftsvermögen 
§ 105 Abs. 2 HGB 

2.2.5 Haftung 
§§ 105 Abs. 2, 126 HGB 

2.2.6 Gewinn- und Verlustbeteiligung 
§§ 120 HGB 

2.2.7 Eintritt 
§ 127, 126 HGB 

2.2.8 Ausscheiden / Wechsel eines 
Gesellschafters 
§ 137 HGB 

2.2.9 Tod eines Gesellschafters 
§ 130 Abs. 1 Nr. 1 HGB 

2.2.10 Auflösung 
§138 HGB 

2.3 Kommanditgesellschaft 
§ 161 HGB 

2.3.1 Zweck 

2.3.2 Gründung 
§§ 161 Abs.2, 105 Abs.3 HGB, 
705 BGB 

2.3.3 Komplementär / Kommanditisten 

2.3.4 Gesellschaftsvermögen 
§§ 161 Abs.2, 105 Abs. 2 HGB 

2.3.5 Kontrollrechte des Kommanditis-
ten 
§ 166 HGB 

2.3.6 Haftung 

2.3.6.1 des Komplementärs 
§§ 161 Abs.2, 126 HGB 
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- den Unterschied der stillen 
Gesellschaft zu den offenen 
Gesellschaften begreifen (2)  

 

 

 

 

 

- die Besonderheiten der Part-
nerschaftsgesellschaft vorge-
stellt bekommen (1)  

 

2.3.6.2 des Kommanditisten / negatives 
Kapitalkonto 
§§ 171 ff. HGB 

2.3.7 Gewinn- und Verlustbeteiligung 
§§ 161 Abs. 2, 120, 167, 169 
HGB 

2.3.8 Eintritt 
§§ 161 Abs.2, 127 HGB, 
§§ 173, 171 HGB 

2.3.9 Ausscheiden / Wechsel eines 
Gesellschafters 
§§ 161 Abs.2, 127 HGB, 
§§ 173, 171 HGB 

2.3.10 Tod eines Komplementärs / 
Kommanditisten 
§§ 161 Abs.2, 130 Abs. 1 Nr. 1 
HGB, 177 HGB 

2.3.11 Auflösung 
§§ 161 Abs.2, 138 HGB 

2.4 Stille Gesellschaft 
gem. § 230 HGB 

2.4.1 Wesen der stillen Gesellschaft 

2.4.2 Rechte des stillen Gesellschaf-
ters 
§ 233 iVm. 166 HGB 

2.4.3 Gewinn- und Verlustbeteiligung 
§§ 231, 232 HGB 

2.4.4 typische  
§ 20 Abs.1 Nr. 4 EStG 
atypische stille Gesellschaft 
§ 15 Abs.1 Nr.2 EStG 

2.5 Partnerschaftsgesellschaft 
§§ 1 ff. PartGG 

2.5.1 Wesen, Bedeutung 

2.5.2 Rechtsgrundlage/Unterschiede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,5 
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- die gesetzgeberische Überle-
gung, die der Regelung des 
§ 15 I Nr.2 EStG zu Grunde 
liegt, begreifen und in der Lage 
sein, Fälle zu lösen, die die Vo-
raussetzungs- als auch die 
Rechtsfolgenseite zum Gegen-
stand haben (2)  

3 Personenzusammenschlüsse 
und Mitunternehmerschaften 

3.1 Steuerliche Bedeutung der Mit-
unternehmerschaft 
§ 15 Abs.1 Nr.2 EStG 

3.1.1 Stellung der Personengesell-
schaft 

3.1.2 Stellung der Gesellschafter 

3.2 Begriff der Mitunternehmerschaft 
i.S.v. § 15 Abs.1 Nr.2 EStG 

3.2.1 Mitunternehmerrisiko 

3.2.2 Mitunternehmerinitiative 

3.3 Einkünfte der Mitunternehmer-
schaft 

3.3.1 Einkunftserzielungsabsicht 

3.3.2 Bestimmung der Einkunftsarten 

4 

 

 

- die einzelnen Gesellschafts-
typen im Zusammenhang mit 
§ 15 Abs.1 Nr.2 EStG vorge-
stellt bekommen und hierbei 
die Bedeutung der zivilrechtli-
chen Vereinbarungen im Ge-
sellschaftsvertrag für die steu-
erliche Behandlung erkennen 
(3)  

4 Mitunternehmerschaft im 
Rahmen einzelner Personen-
zusammenschlüsse 

4.1 BGB-Gesellschaften 
§ 705 BGB, 
§ 15 Abs.1 Nr.2 EStG 

4.1.1 Innengesellschaft 
§ 230 HGB, 
§ 15 Abs.1 Nr.2 EStG 

4.1.2 Unterbeteiligung 

4.1.3 Sozietäten 
§ 18 Abs.4 S.2 EStG 

4.1.4 Praxisgemeinschaften 
§ 18 Abs.4 S.2 EStG 

4.2 Personenhandelsgesellschaften 

4.2.1 Offene Handelsgesellschaft 
§ 105 HGB, § 15 Abs.1 
Nr.2 EStG 

3 
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4.2.2 Kommanditgesellschaft 
§ 161 HGB, § 15 Abs.1 
Nr.2 EStG 

4.3 Verdeckte Mitunternehmerschaft 
§ 15 Abs.1 Nr.2 EStG 

 5 Übungen 8 

  



 

 

Fach     
Gesamt- 
stunden 

Klausurstunden 
Unterrichts- 
stunden 

Lernziele Lehrinhalt LVS 

   

 Stand:  

  

Die Studierenden reflektieren 
ihre Praxiserfahrung und sys-
tematisieren die verwendeten 
Methoden des Wissensmana-
gements.(3) 

1 Wissensmanagement 

1.1 Erfahrungsaustausch und  
Reflexion der Praxiserfahrung 

1.2 Systeme und Methoden des  
Wissensmanagements  

6 

Die Studierenden erkennen die 
Bedeutung von Informations-
management und können mit 
Hilfe effizienter Recherche-
techniken relevante Informatio-
nen finden. (3) 

2 Informationsmanagement 

2.1 Umgang mit der Informationsflut 

2.2 Wichtige Informationssysteme  

2.3 Effizientes Recherchieren 

2 

Die Studierenden erhalten ei-
nen Überblick über die Daten-
bank Bayernrecht („Beck-on-
line“) und die Unterschiede 
bzw. Gemeinsamkeiten zum 
JURIS Fachportal Steuer-
recht. (1) 

3 Datenbank Bayernrecht 

3.1 Aufruf 

3.2 Hilfen zur Suche 

3.3 Unterschiede zu JURIS 

3.4 Recherchebeispiele 

3.5 Persönliches Login 

1 

Die Anwärter lernen den Um-
gang mit der Datenbank Juris 
sowie den Umgang mit der Re-
chercheseite Fachportal Steu-
errecht. (3) 

4 Juris Fachportal Steuerrecht 

4.1 Aufruf von Juris 

4.2 Recherchieren in Juris 

4.3 Trefferliste / Hinweise  

4.4 Ausdrucken und Kopieren von Text-
teilen aus Juris-Dokumenten 

 

3 
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Informations- und  
Wissensmanagement 

 

 



 

 

Fach     
Gesamt- 
stunden 

Klausurstunden 
Unterrichts- 
stunden 
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Die Studierenden sollen beurtei-
len können, wie die Rechtslage 
ist, wenn bei der Durchführung 
eines Vertrages Leistungsstö-
rungen entstehen und welche 
Rechtsfolgen sich daraus erge-
ben. (3)  

1 Allgemeines Schuldrecht - 
Fortsetzung 

1.1 Leistungsstörungen beim Kauf 

1.1.1 Unmöglichkeit 
§ 275 BGB 

1.1.2 Schuldnerverzug 
§ 286 BGB 

1.1.3 Nichtleistung nach Fristsetzung 
§ 280 BGB 

1.1.4 Verletzung sonstiger Pflichten 

1.1.5 Vertretenmüssen 
nach §§ 276, 278 BGB 

 
 

6 

Die Studierenden sollen Schuld-
verhältnisse in vertragliche Kate-
gorien einordnen und die daraus 
resultierenden Ansprü-
che/Verbindlichkeiten im Einzel-
fall ermitteln können. (3)  

2 Besonderes Schuldrecht 
(Teil 2) 

2.1 Kaufvertrag 
§ 433 ff. BGB 

2.1.1 Rechte des Käufers bei Mängeln 
§ 437 ff. BGB 

2.2 Dienstvertrag 
§§ 611 ff. BGB 

2.3 Werkvertrag 
§§ 631 ff. BGB 

2.4 Bürgschaft 
§§ 675 ff. BGB 

4 

Die Studierenden sollen das Ei-
gentum als das umfassendste 
Sachenrecht kennen lernen. Sie 
sollen beurteilen können, wer 
Eigentümer einer bewegli-
chen/unbeweglichen Sache ist 
und welche Ansprüche daraus 
resultieren. (3)  

 

 

 

3 Sachenrecht 
 

3.1 Wiederholung Besitz 
§ 854 ff. BGB 

3.2 Eigentum 
§ 903 BGB 

3.2.1 Wesentliche Bestandteile und 
Zubehör 
§§ 93 ff. BGB 
 

10 
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Ferner sollen sie im Einzelfall 
einordnen können, welche weite-
ren Möglichkeiten einer Kreditsi-
cherung bestehen und wie eine 
solche durchzuführen ist. (3)  

 

 

 

 

 

Schließlich sollen die Studieren-
den erfahren, welche sonstigen 
Sachenrechte es gibt und welche 
Rechte daraus im Einzelfall her-
geleitet werden können. (2)  

3.2.2 Wiederholung Bruchteilseigentum 
§ 743 ff. BGB 

3.2.3 Gesamthandseigentum 
§ 719 BGB 

3.2.4 Wohnungseigentum, WEG 

3.3 Rechtsgeschäftlicher Eigentums-
erwerb  
nach §§ 929 - 935 BGB 

3.4 Gesetzlicher Eigentumserwerb 
an beweglichen Sachen  
§§ 946 ff. BGB 

3.5 Erwerb des Eigentums an 
Grundstücken 
§ 873 BGB 

3.5.1 Aufbau Grundbuch 

3.5.2 Rangordnung 

3.5.3 Vormerkung 
§ 883 BGB 

3.6 Sicherungsrechte 

3.6.1 Eigentumsvorbehalt/Verlängerter 
Eigentumsvorbehalt 
§ 449 BGB 

3.6.2 Sicherungsübereignung 

3.6.3 Sicherungsabtretung 

3.7 Dingliche Nutzungsrechte 

3.7.1 Erbbaurecht 
ErbbauRG 

3.7.2 Nießbrauch 
§§ 1030 ff. BGB 

3.7.3 Dienstbarkeiten 
§§ 1018 ff. BGB 

3.8 Verwertungsrechte 

3.8.1 Pfandrecht an beweglichen Sa-
chen 
§ 1204 ff. BGB 
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3.8.2 Grundpfandrechte (Grundschuld 
und Hypothek) 
§§ 1113 ff.; 1190 ff. BGB 

3.9 Vorkaufsrecht 

Die Studierenden sollen die 
Grundbegriffe des Insolvenz-
rechts beherrschen und den Ab-
lauf eines Insolvenzverfahrens 
kennen. (2)  

4 Insolvenzrecht, InsO 

4.1 Voraussetzungen für die Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens 
§ 13 InsO 

4.2 Beteiligte und deren Rechtsstel-
lung 

4.3 Insolvenzmasse 

4.4 Ablauf des Verfahrens 

4.4.1 Folgen der Eröffnung des Insol-
venzverfahren 

4.4.2 Insolvenzanfechtung 
§§ 129 ff. InsO 

4.4.3 Sicherung der Insolvenzmasse 
§§ 148 ff. InsO 

4.4.4 Feststellung von Forderungen 

4.4.5 Verteilung 
§§ 187 ff. InsO 

4.4.6 Einstellung des Verfahrens 

4.5 Restschuldbefreiung 
§§ 286 ff. InsO 

4.6 Verbraucherinsolvenzverfahren 
§§ 304 ff. InsO 

4.7 Nachlassinsolvenzverfahren 
§§ 315 ff. InsO 
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 5 Übungen 

Die Lehrinhalte werden unter-
stützt durch 

- Unterrichtsbegleitendes 
SKRIPTUM mit Übersichten, 
Beispielen und Aufgaben 

- gesonderte ÜBUNGSAUFGA-
BEN zur Verarbeitung behan-
delter Lehrinhalte 

- eigenständig zu bearbeitende 
HAUSAUFGABEN zur Vertie-
fung der behandelten Lehrin-
halte 

10 

 6 Bearbeiten der Klausur 4 

 



 

 

Fach     
Gesamt- 
stunden 

Klausurstunden 
Unterrichts- 
stunden 
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 Stand:  

  

- Aufbauend auf den als be-
kannt vorausgesetzten 
Grundlagen des Vorsteuerab-
zugs, sollen die Studierenden 
die Berichtigung des Vorsteu-
erabzugs nach § 15a UStG 
beherrschen. Sie sollen Be-
richtigungsbeträge erkennen, 
zutreffend berechnen und 
konkrete Problemstellungen 
sachgerecht lösen können. (3) 

1 Vorsteuerabzug 

1.1 Abzug der in Rechnung gestell-
ten Steuer 

1.1.1 Wiederholung 

13 

 2 Ausschluss vom Vorsteuerab-
zug 

2.1 Wiederholung der Vorsteuerauf-
teilung 
 

2.2 Berichtigung des Vorsteuerab-
zugs bei nachträglicher Änderung 
der Verhältnisse 
 

2.2.1 Anwendungsbereich der Berichti-
gungsvorschrift 

2.2.2 Änderung der Verhältnisse (Nut-
zungsänderung, Veräußerung, 
Entnahme) 

2.2.3 Berichtigungszeitraum 

2.2.4 Durchführung der Berichtigung 

2.2.5 Bagatellfälle 

 

Aufbauend auf die als bekannt 
vorausgesetzten Grundlagen des 
Rechnungsbegriffs sollen die 
Studierenden 

- die Voraussetzungen für das 
Vorliegen von Gutschriften 
kennen und die zutreffenden 
umsatzsteuerrechtlichen Fol-
gen ziehen können. (3)  

3 Gutschriften 
Rechnungscharakter und Folgen 
§ 14 Abs. 2 S.2 u. 3 UStG 

2 
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Die Studierenden sollen die Vo-
raussetzungen der Verlagerung 
der Steuerschuld auf den Leis-
tungsempfänger erkennen, die 
zutreffenden umsatzsteuerrecht-
lichen Konsequenzen ziehen und 
konkrete Fallgestaltungen sach-
gerecht lösen können. (3) 

4 Leistungsempfänger als Steu-
erschuldner 

4.1 Leistungen von im Ausland an-
sässigen Unternehmen, 
§ 13 b Abs. 2 Nr. 1 UStG 

4.2 Umsätze, die unter das Grunder-
werbsteuergesetz fallen, § 13 b 
Abs. 2 Nr. 3 UStG (mit 
Zwangsversteigerung) 

4.3 Lieferung sicherungsübereignete 
Gegenstände durch den Siche-
rungsgeber an den Sicherungs-
nehmer außerhalb des Insol-
venzverfahrens, § 13b Abs. 2 Nr. 
2 UStG 

5 

 5 Übungen zum Lehrstoff 9 

 6 Bearbeiten der Klausur 4 

 Die Lehrinhalte werden unterstützt durch  

 - unterrichtsbegleitende Arbeitsblätter mit 
Übersichten, Beispielen und Aufgaben 

- gesonderte Übungsaufgaben zur Verarbei-
tung behandelter Lehrinhalte 

- eigenständig zu bearbeitende Hausaufga-
ben zur Vertiefung der behandelten 
Lehrinhalte 
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Die Studierenden sollen beurtei-
len können, wann ein rückständi-
ger Anspruch aus dem Steuer-
schuldverhältnis zwangsweise 
beigetrieben werden kann. (3) 

1 Allgemeines 

1.1 Begriff und Zweck der Zwangs-
vollstreckung 
§§ 249 ff. AO 

1.2 Gerichtliches Zwangsvollstre-
ckungsverfahren und Verwal-
tungszwangsverfahren 
§§ 328 ff. AO 

1.3 Rechtsgrundlagen und Verwal-
tungsanweisungen 
AO und VollstrA 

1 

 2 Beteiligte am Zwangsverfahren 

2.1 Finanzamt als Vollstreckungsbe-
hörde 

2.2 Vollstreckungsschuldner (Steuer-
schuldner, Gesamtschuldner, 
Haftungsschuldner, Duldungs-
schuldner) 

2.3 Drittschuldner 

 

 3 Beitreibbare Leistungen 2 

 4 Voraussetzungen der Zwangs-
vollstreckung 

4.1 Vollstreckbarer Verwaltungsakt 
(§ 251 AO), 
Leistungsgebot (§ 254 AO), 
Fälligkeit (§ 220 AO) 

4.2 Schonfrist (§ 240 Abs.3 AO), 
Mahnung (§ 258 AO) 

 

 5 Aussonderung der zur 
Zwangsvollstreckung nicht ge-
eigneten Fälle 

5.1 Ermittlung der Zahlungsfähigkeit 
§§ 249 Abs.2, 85-107,  
111-117 AO 

 

Vollstr   G2A 
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Lernziele Lehrinhalt LVS 

Vollstr G2A 

Stand: 06/24 

 

5.2 Niederschlagung (§ 261 AO) 
Erlass (§ 227 AO),  
Stundung (§ 222 AO)  
in Beitreibungsfällen 

5.3 Einstellung und Beschränkung 
der Vollstreckung 
§ 257 AO 

* incl. 7 Stunden aus AbAG   

 6 Einteilung des vollstreckbaren 
Vermögens 

6.1 Bewegliches Vermögen 

6.1.1 Bewegliche Sachen 

6.1.2 Forderungen 

6.1.3 Andere Vermögensrechte 

6.2 Unbewegliches Vermögen 

6.2.1 Grundstücke und Bruchteile von 
Grundstücken 

6.2.2 Bestandteile und Zubehör von 
Grundstücken 

6.2.3 Grundstücksgleiche Berechtigun-
gen 

 

2 

Die Studierenden sollen wissen, 
wann und wie eine bewegliche 
Sache vom Finanzamt gepfändet 
werden kann. (2)  

7 Zwangsvollstreckung in be-
wegliche Sachen (Überblick) 

7.1 Inbesitznahme 
§§ 286-308 AO 

7.2 Dursuchungsbeschluss 
§ 287 AO 

2 
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Lernziele Lehrinhalt LVS 

Vollstr G2A 

Stand: 06/24 

 

Die Studierenden sollen im Ein-
zelfall beurteilen können, ob und 
wie eine Forderung des Vollstre-
ckungsschuldners gepfändet 
werden kann. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

8 Zwangsvollstreckung in Forde-
rungen und andere Vermö-
gensrechte 

8.1 Zwangsvollstreckung in Forde-
rungen 
§§ 309, 314 AO 

8.1.1 Pfändungsverfügung, Inhalt, Zu-
stellung, Wirkungen 

8.1.2 Pfändbarkeit gegenwärtiger und 
zukünftiger Forderungen 

8.1.3 Rechtsstellung des Drittschuld-
ners 

8.1.4 Zusammentreffen mehrerer For-
derungspfändungen 

8.1.5 Aufhebung einer Forderungs-
pfändung 
 

8.1.6 Besonderheiten bei 
Bank- und Sparguthaben, Hypo-
thekenforderungen, Arbeitsein-
kommen 

8.2 Zwangsvollstreckung in andere 
Vermögensrechte 
§ 321 AO 

8.2.1 Grundschulden 
§ 322 AO 

8.2.2 Anteile an Gesellschaften 

8.2.3 Miteigentumsanteile, Miterbenan-
teile 

8.2.4 Anwartschaftsrechte 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Möglichkeiten der 
Zwangsversteigerung und 
Zwangsverwaltung werden nur 
im Überblick dargestellt. (2) 

9 Zwangsvollstreckung in das 
unbewegliche Vermögen 

9.1 Eintragung einer Sicherungshy-
pothek 
A 45 ff. VollstrA 
 

2 
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Lernziele Lehrinhalt LVS 

Vollstr G2A 

Stand: 06/24 

 

9.2 Zwangsversteigerung 

9.3 Zwangsverwaltung 

Die Studierenden müssen beur-
teilen können, ob und wie im 
einzelnen Vollstreckungsfall das 
Finanzamt die Eidesstattliche 
Versicherung abnehmen kann. (3) 

10 Vermögensauskunft 

10.1 Voraussetzungen, Verfahren 
§ 284 AO 

10.2 Abnahme der Vermögensaus-
kunft durch das Finanzamt 
§ 284 Abs.5 AO 

10.3 Haftanordnung 
§ 284 Abs.8 AO 

1 

Hier genügt ein Überblick. (2) 11 Sicherungsverfahren 

11.1 Dinglicher Arrest 
§ 324 AO 

11.2 Persönlicher Arrest 
§ 326 AO 
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